
 
 
Liebe Kundin, lieber Kunde! 
 
 
Sparen Sie ZEIT, MÜHE und GELD – nutzen Sie die Möglichkeit, Ihre Haus- und Grundbesitzabgaben 
(Grundsteuer, Wasser-, Kanal- und Abfallbeseitigungsgebühren) künftig mit einem Lastschrifteinzug 
abzuwickeln. Sie genießen damit viele Vorteile: 
 

 Wegfall lästiger Bankwege 

 Keine Erlagscheingebühr 

 Wegfall eventueller Mahngebühren oder Säumniszuschläge 

 Rückbuchung eingezogener Beträge können Sie ohne Angabe von Gründen innerhalb von  
      56 Kalendertagen nach Durchführung bei ihrer Bank veranlassen 

 
Wenn Sie sich für eine Lastschriftermächtigung entscheiden, wie bereits 30 % der Mödlinger 
Haushalte, bitten wir Sie, das unten stehende Formular vollständig auszufüllen, abzutrennen und 
beim Gemeindeamt abzugeben.  
Diese Einzugsermächtigung wird bereits bei der nächsten Vorschreibung von uns berücksichtigt. 
 
Wir bitten Sie jedoch, den Betrag der aktuellen Vorschreibung letztmalig per Erlagschein  
einzuzahlen, da ein rückwirkender Einzug leider nicht möglich ist. 
 
Die Stadtgemeinde Mödling freut sich, Ihnen diese attraktive Bezahlungsform bieten zu können und 
hofft, dass Sie diese Vorteile nützen. 
 

Mit freundlichen Grüßen 
Für den Bürgermeister: 
Der Kammeramtsdirektor 
Peter Dörner e.h. 
 

 
 

�-----------�------------�-----------�---Bitte hier abtrennen--------�-------------�------------� 
 

ERMÄCHTIGUNG ZUM EINZUG VON FORDERUNGEN DURCH LASTSCHRIFTEN 
Hiermit ermächtige(n) ich/wir Sie widerruflich die von mir/uns zu entrichtenden Zahlungen bei 
Fälligkeit zu Lasten meines/unseres Kontos mittels Lastschrift einzuziehen. Damit ist auch meine/ 
unsere kontoführende Bank ermächtigt, die Lastschriften einzulösen, wobei für diese keine 
Verpflichtung zur Einlösung besteht, insbesondere dann,  wenn mein/unser Konto die erforderliche 
Deckung nicht aufweist. Ich/wir habe(n) das Recht, innerhalb von 56  Kalendertagen ab Abbuchungstag  
ohne Angaben von Gründen die Rückbuchung bei  meiner/unserer Bank zu veranlassen. 

 
Name und Anschrift des Zahlungspflichtigen 

 
 
 
 
IBAN des Zahlungspflichtigen 
 
 
 

 BIC (SWIFT-Code) 

Zahlungen von Musikschulentgelt an die Stadtgemeinde Mödling 
 
 
 

Kunden--Nr.: (laut Erlagschein) 
 

An (Zahlungsempfänger) 

Stadtgemeinde Mödling 
Abgaben-Verrechnung 
Pfarrgasse 9 
2340 Mödling 

Ort, Datum 
 
 
 

Unterschrift des Kontozeichnungsberechtigten 
 
 
 

 
 

 


